
 

Reinschrift der Verordnung stimmt mit dem O riginal überein. 

 
Zahl: 610-1/73/Sta. 
 
 

Verordnung 
 
 
des G emeinderates der G emeinde W eißenstein von 18.5.1973, Zahl: 610-1/73/Sta., w omit 
ein Bebauungsplan für die Parzellen 114, 115 und 116 der KG . W eißenstein erlassen w ird. 
 
Letzte Änderung der Verordnung des G emeinderates vom 25.10.1985, Zahl: 610-1/85/Sta.. 
 
Aufgrund der Bestimmungen der §§13 und 14 des G emeindeplanungsgesetzes 1970, LG Bl. 
N r. 1/1970, w ird verordnet: 
 

§1 

(1) D ie Parzellen 114, 115 und 116 sind im Flächenw idmungsplan der G emeinde 
W eißenstein vom 12.2.1966, Zahl Verf. 74/2/66, in der zeitigen Fassung, als Bauland – 
W ohngebiet gew idmet. 

(2) D urch die Anlage (zeichnerische D arstellung des Bebauungsplanes) w erden die 
Einzelheiten der Bebauung für die genannten Parzellen festgelegt. 

 
§2 

(1) D ie M indestgröße der Baugrundstücke hat 800m2 zu betragen. 
(2) D ie bauliche Ausnutzung (Summe aller G eschossflächen gebrochen durch 

G rundstückfläche) hat maximal 0,35 zu betragen, der Ü berbauungsprozentsatz w ird 
mit 10 bis 20 % , bezogen auf die jew eilige G rundstücksgröße, festgelegt. 

 
§3 

Als Bauw eise w ird die offene Bauw eise mit eineinhalb- bis zw eieinhalbgeschossigen 
Bauten bestimmt. 
Ausgebaute D achgeschosse, sow ie Kellergeschosse, deren Fenster über dem G elände 
liegen und eine ausreichende Belichtung aufw eisen, gelten als G eschosse. 
 

§4 

Als D achform sind Krüppelw almdächer, Kärntner-Schopfdächer und Satteldächer zulässig, 
w obei die D achneigung bei Krüppelw alm- und Kärntner-Schopfdächer mindestens 35 
G rad zu betragen hat. 
Bei G aragen sind Flachdächer zulässig sofern diese am H auptgebäude angebaut w erden. 
D ie Firstrichtung w ird entsprechen der zeichnerischen D arstellung empfohlen. 
 

§5 

(1) D ie Baulinien, innerhalb derer die G ebäude errichtet w erden dürfen, sind in der Anlage 
ersichtlich. 
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(2) G aragen können an der gemeinsamen G rundgrenze zusammengebaut w erden. 
(3) Einfahrtstore (G rundstückseinfahrten) sind einen M eter hinter die Einfriedungslinie 

zurückzuversetzen. 
 

§6 

D ie Straßenbegrenzungslinien, die öffentlichen Verkehrsflächen sow ie der Verlauf und die 
Breite derselben sind in der Anlage zeichnerisch dargestellt. 
 

§7 

D iese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages, an dem sie durch Anschlag an die Amtstafel 
Kundgemacht w urde, in Kraft. 
 

D er Bürgermeister 


